Satzung (
des

Kreis-Chorverbandes ……………………e.V.

DOK: MUSTERSATZUNG Kreischorverbände

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen Kreis-Chorverband ……………………., nach Eintragung in das Vereinsregister mit dem Namenszusatz e.V.

(2) Sitz des Vereins ist in …………………………...

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Gemeinnützigkeit
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Kultur, insbesondere die Pflege des deutschen und europäischen Liedgutes.

Der Verein fördert den Chorgesang seiner ihm angeschlossenen Chöre im Rahmen des Kulturprogrammes des Deutschen Chorverbandes sowie den von den zuständigen Gremien des Deutschen Chorverbandes erarbeiteten Grundsätze chorischen Schaffens.

Der Satzungszweck wird insbesondere erreicht durch:

· die intensive Beratung der Mitgliedschöre des Kreis-Chorverbandes ……………………. in allen Fragen chorischen Schaffens,

· die Aus- und Fortbildung von Sängerinnen  und Sängern der ihm angeschlossenen Chöre,

· die Förderung der  musikalischen Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen,

· die Förderung und Pflege aller Chorgattungen,
· die Gewinnung, Aus- und Fortbildung von Chorleitern,

· die Durchführung von Freundschaftssingen, Gesangswettstreiten und Chorwett​bewerbe,

· die aktive Unterstützung der administrativen Tätigkeit der dem Kreis-Chorverband ………………………….angeschlossenen Chöre, insbesondere durch Beratung in allen, das Vereinsleben betreffenden Fragen und Problemen,

· die Beteiligung an Veranstaltungen des Deutschen Chorverbandes,

· die Pflege gutnachbarlicher Beziehungen zu Chören und Chorverbänden.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. AO. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mitglieder der Organe des Vereins haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz der ihnen in Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen (§ 670 BGB) im Rahmen der dem Kreis-Chorverband…………………………. zur Verfügung stehenden Haushaltmittel, der zu deren Verwendung gefassten Beschlüsse der Organe des Kreis-Chorverbandes …………………………. und im Rahmen der steuerlich zulässigen Höhe. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver​hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3

Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts werden. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

(2) Mitglieder haben 

· Sitz- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung,

· Informations- und Auskunftsrechte,

· das Recht auf Teilhabe und  Nutzung der Angebote des Vereins,

· das aktive und passive Wahlrecht bei Erfüllung der satzungsgemäßen Voraussetzungen,

· Treue- und Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem Kreis-Chorverband …………………………..

· die Pflicht, pünktlich und in voller Höhe die beschlossenen Beiträge zu bringen,

· die Pflicht, Beschlüsse der Gremien des Kreis-Chorverbandes …………………………zu befolgen.

(3)  Die Mitgliedschaft endet

· mit dem Tod,
· bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

· bei Fusion mit einem anderen Verein
· durch Austritt,

· durch Ausschluss aus dem Verein,

· durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied sechs Monate mit der Entrichtung der Beiträge in Verzug ist.

Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem erklärt werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Kalenderjahres möglich.

(4) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwer​wiegender Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat, oder sich vereinsschädigend verhalten hat. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Mitglied:

· Mitglieder des Vorstandes in der Öffentlichkeit beleidigt, 

· den Verein in der Öffentlichkeit massiv  in beleidigender Form kritisiert.

(5) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit endgültig. Ein Rechtsmittel gegen den Ausschließungsbeschluss findet nicht statt. Antragsberechtigt ist jedes Mitglied. Dem betroffenen Mitglied ist nach Eingang des Aus​schließungsantrages beim  Vorstand von diesem für einen Zeitraum von vier Wochen rechtliches Gehör zu gewähren. Während des Ausschließungsverfahrens ruhen sämtliche Rechte des auszuschließenden Mitglieds. Bei Beendigung der Mitglied​schaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen.

§ 4

Mitgliedsbeiträge

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen, über deren Höhe und Fälligkeit der Chorverbandstag jeweils für das folgende Geschäftsjahr ent​scheidet.

Gebühren können erhoben werden für die Finanzierung besonderer Angebote des Vereins, die über die allgemeinen mitgliedschaftlichen Leistungen des Vereins hinausgehen.

Umlagen können erhoben werden bei einem besonderen Finanzbedarf des Vereins, der nicht mit den allgemeinen Etatmitteln des Vereins gedeckt werden kann . Die Höhe der Umlad darf den dreifachen Jahresmitgliedsbeitrag nicht übersteigen. 
(2) Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, eine Einzugsermächtigung zu erteilen sowie für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen.

Das Mitglied hat für eine pünktliche  Entrichtung des Beitrages, der Gebühren und Umlagen Sorge zu tragen. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen sind an den Verein zur Zahlung spätestens fällig am 1. März eines laufenden Jahres und müssen bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins eingegangen sein. Ist der Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht eingegangen, befindet sich das Mitglied mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug. Der ausstehende Beitrag wird dann mit 10 %  Zinsen auf die Beitragsforderung pro Jahr  des Verzuges verzinst.  

Auf Antrag eines Mitglieds kann der Vorstand Ratenzahlung sowie Stundung der Zahlung beschließen. 

Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und / oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht. Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages/ der Gebühren/ der Umlage keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für sämtliche dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie evtl. Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt hat. Der Verein kann durch den Vorstand weiter ein Strafgeld bis zu € 100,00 je Einzelfall verhängen.

§ 5

Organe

Organe des Vereins sind:

1. der Chorverbandstag

2. der Vorstand

3. der  Musikausschuss

§ 6

Chorverbandstag

(1) Der Chorverbandstag ist das höchste Gremium des Verbandes, dessen Mitglieder​versammlung. Er ist zuständig für alle Aufgaben soweit diese nicht dem Vorstand  obliegen. Er ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten:

· Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes,

· Entlastung des Vorstandes,

· Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, der Kassenprüfer und weiterer Ehrenämter gem. dieser Satzung,

· Änderung der Satzung,

· Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung,

· Auflösung des Vereins,

· Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen, Gebühren und Umlagen,

· Ernennung von Ehrenmitgliedern,

· Erlass von Ordnungen,

· Bestimmung von Ort und Zeit des Chorverbandstages, dessen Durchführung sowie die Veranstaltung von überörtlichen Veranstaltungen des Kreis- Chorverbandes …………………..,

· Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder.
· Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung von Kreis- Chorverbands- Chören in allen betreuten Chorgattungen

(2) Der Chorverbandstag sollte im ersten Halbjahr eines jeden Jahres  stattfinden. Ein außerordentlicher Chorverbandstag – für deren Berufung und Durchführung die gleichen Bestimmungen gelten wie für den ordentlichen Chorverbandstag -  ist einzuberufen:
· wenn der Vorstand die Einberufung aus wichtigem Grund beschließt,

· wenn ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt.
Der Chorverbandstag  ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Das Erfordernis der schriftlichen Einladung ist auch erfüllt, wenn die Einladung  per e-mail erfolgt. Der Fristenlauf für die Ladung beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der Absendung der e-mail. Maßgebend für die ordnungsgemäße Ladung ist die dem Vorstand letztbekannte Anschrift / letztbekannte e-mail-Adresse des Mitgliedes. Die Mitteilung von Adressänderungen / Änderungen von e-mail-Adressen ist eine Bringschuld des Mitglieds. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Fristgemäß gestellte Anträge sind nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen. Die Anträge müssen den Mitgliedern nicht vor der Mitgliederversammlung bekanntgegeben werden. Nach Ablauf der Frist gestellt Anträge können nur zur Entscheidung in der Mitgliederversammlung zugelassen werden durch Entscheidung der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten.

(3) Der Chorverbandstag wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Mitgliederversammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter übt in der Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter alleine den Gang der Verhandlungen in der Mitgliederversammlung. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar. Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen Wahlausschuß, bestehend aus drei Personen. 
(4) Wahlen erfolgen stets in offener Abstimmung durch Handaufheben. Kandidieren in einem Wahlgang zwei Kandidaten, so ist zwingend geheim mit verdeckten Stimmzetteln zu wählen. Eine BLOCKWAHL des Vorstandes  oder mehrerer gleichartig zu besetzender Ämter ist nur zulässig, wenn die Mitgliederversammlung dies vor dem Wahlgang   e i n s t i m m i g  beschließt. Bei der dann nachfolgenden BLOCKWAHL darf es keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen geben.Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung nicht eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen und werden bei der Ergebnisfeststellung nicht gezählt. Ein ordnungsgemäß einberufener Chorverbandstag ist stets beschlussfähig. 

(5) Jeder Verein entsendet zum Chorverbandstag für je angefangene 30 singende und am 1.1. eines Jahres bei dem Kreis-Chorverband gemeldete aktive Mitglieder einen Vertreter, der die mitgliedschaftlichen Rechte des Vereins ausübt. Die Bündelung des Stimmrechts auf einen Vertreter ist nicht statthaft. Weiter stimmberechtigt sind mit jeweils einer Stimme die Mitglieder des Vorstandes gem. § 7 dieser Satzung. Im übrigen genießen natürliche Personen kein Stimmrecht.
(6) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben.

Es muß enthalten:
· Ort und Zeit der Versammlung,

· Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers,

· Zahl der erschienenen Mitglieder,

· Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit,

· die Tagesordnung,

· die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis ( Zahl der JA-Stimmen, Zahl der NEIN-Stimmen, Zahl der ENTHALTUNGEN, Zahl der ungültigen Stimmen),

· die Art der Abstimmung,

· Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut,

· Beschlüsse in vollem Wortlaut.

§ 7

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus  mindestens fünfzehn Personen:

· dem Vorsitzenden

· dem stellvertretenden Vorsitzenden

· dem Kreis-Geschäftsführer

· dem Kreis-Schatzmeister

· dem Kreis-Chorleiter

· dem stellvertretenden Kreis-Geschäftsführer

· dem stellvertretenden Kreis-Schatzmeister

· dem stellvertretenden Kreis-Chorleiter

· der Frauenreferentin

· der stellvertretenden Frauenreferentin

· dem Kreis-Jugendreferenten

· dem stellvertretenden Kreis-Jugendreferenten

· dem Pressereferenten

· dem stellvertretenden Pressereferenten

· den Beisitzern (Vorsitzenden der Chorgruppen oder deren Beauftragten, die von den Chorgruppen gewählt werden)

Die Amtsinhaber müssen Mitglied eines Mitgliedsvereins  sein. Der Vorstand kann sich eine Geschäfts​ordnung und einen Aufgabenverteilungsplan geben.

Der Vorstand tritt nach Einladung durch den Vorsitzenden bei Bedarf zu Vorstandssitzungen zusammen; er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind  der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, der Kreis-Geschäftsführer, der Kreis-Schatzmeister und der Kreis-Chorleiter. Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt. Die genannten Vorstands​mitglieder bilden zugleich den geschäftsführenden Vorstand. Diesem obliegt die Erledigung der Verwaltungsaufgaben und der laufenden Geschäfte sowie aller Aufgaben, die nicht in dieser Satzung oder durch Gesetz einem anderen Organ zugewiesen sind. Der Vorstand wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. Eine Ämterhäufung (Personalunion) ist nicht statthaft.

(3) Der Vorstand  hat darüber hinaus  folgende Aufgaben:

· die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,

· die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter,
· die Entscheidung über die Einrichtung einer haupt- oder nebenamtlich besetzten Geschäftsstelle und die Entscheidung über die Bestellung eines Leiters der Geschäftsstelle.

(4) Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Maßgebend ist die Eintragung des neu gewählten Vorstandes in das Vereinsregister.

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann sich der Vorstand aus dem Kreise der Vereinsmitglieder selbst durch Zuwahl ergänzen. Das hinzu gewählte Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder.

(6) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der Vorsitzende nach Bedarf einlädt. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
(7) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne Angelegenheiten im Umlaufverfahren per e-mail erfolgt. Es gelten, soweit nach​folgend nichts anderes bestimmt wird,  die Bestimmungen dieser Satzung. Der Vorsitzende legt die Frist zur Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens drei Tage ab Zugang der e-mail-Vorlage sein. Die e-mail- Vorlage gilt dem Vorstandsmitglied als zugegangen, wenn dem Absender der e-mail die Versendebestätigung vorliegt. Für den Nichtzugang ist der e-mail-Empfänger beweispflichtig. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussfassung über e-mail innerhalb der vom Vorsitzenden gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu einer Vorstandssitzung einladen. Gibt ein Vorstandsmitglied keine Stimme ab, so gilt dies als Zustimmung zum Umlaufverfahren und zur Beschlussvorlage.

(8) Der Vorstand kann besondere Vertreter gem. § 30 BGB bestellen und abberufen  und deren Wirkungskreis bestimmen.

(9) Der Vorstand kann mit Beschluss mit einer 4/5- Mehrheit Vorstandsmitglieder und ehrenamtlich für den Verein nach dieser Satzung tätige Personen ihres Amtes entheben, wenn

· eine Verletzung von Amtspflichten, oder

· der Tatbestand der Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Amtsausübung

vorliegt. 

Dem Betroffenen ist vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren.  Gegen eine ordnungsgemäße Entscheidung des Vorstandes über die Amtsenthebung steht  dem Betroffenen kein Rechtsmittel zu.

§ 8

Musikausschuß

(1) Der Musikausschuss setzt sich wie folgt zusammen :

· dem Vorsitzenden

· dem stellvertretenden Vorsitzenden

· den Chorleitern der bestehenden Sängergruppen

· dem Vorsitzenden des  Kreis-Chorverbandes

(2) Den Vorsitz des Musikausschusses führt der Kreis-Chorleiter.

(3) Der Musikausschuss wird von seinem Vorsitzenden nach eigenem Ermessen bei Bedarf einberufen.

(4) Aufgaben des Musikausschusses sind insbesondere:

· Beratung grundsätzlicher Angelegenheiten chorischen Schaffens

· Entwicklung von Zukunftsperspektiven chorischen Schaffens

· Beratung des Vorstandes in allen musikfachlichen Fragen

· Entwicklung von Modellen zur  Gewinnung aktiver Mitglieder in den Chören

(5) Die Niederschriften der Sitzung des Musikausschusses sind dem Vorstand spätestens vierzehn Tage nach einer Sitzung des Musikausschusses zur Kenntnis zu bringen.

§ 9

Chorgruppen

(1) Der Kreis-Chorverband …………………….. gliedert sich zur effizienteren und effektiveren Erledigung seiner musikalischen und  organisatorischen Aufgaben in Chorgruppen.

(2) Eine Chorgruppe ist der Zusammenschluss von Vereinen eines räumlich zusammen​hängenden Bereichs zur Erfüllung der Aufgaben des Kreis-Chorverbandes ………………………. nach dieser Satzung.
(3) Die Chorgruppen  sind rechtlich unselbstständige Untergliederungen des Kreis- Chorverbandes …………………. und zur Außenvertretung des Vereins nicht berechtigt. Der Vorstand gem. § 7 kann in Einzelfällen oder generell dem Vorsitzenden einer Sängergruppe  Vertretungsmacht für den Verein erteilen.

(4) Die Chorgruppen bestimmen ihre  innere Organisation selbst. Die Bestimmungen dieser Satzung sind dabei zu beachten. Die Ordnungen von Chorgruppen  dürfen nicht im Widerspruch zur Satzung des Vereins stehen.

(5) Die  Chorgruppen können  zur Organisation und Durchführung ihrer Arbeit Finanz​mittel durch den Verein, die spätestens zum 1. Februar des auf das abzurechnende Geschäftsjahr folgenden Geschäftsjahres abzurechnen sind, erhalten.
 
Eigenerwirtschaftete Mittel sind Finanzmittel des Kreis-Chorverbandes ………………………
(6) Die Chorgruppen  haben zum 1.2. des nachfolgenden Geschäftsjahres eine Voll​stän​dig​keitserklärung über die ordnungsgemäße Erfüllung der finanziellen Pflichten der Sängergruppe abzugeben. Für unrichtige und unvollständige Erklärungen haften die Mitglieder des Vorstandes der Chorgruppe.

§ 10

Kassenprüfung

(1) Der Chorverbandstag wählt aus dem Kreise der stimmberechtigten Mitglieder  vier Kassenprüfer und zwar in geraden Jahren zwei Kassenprüfer und in ungeraden Jahren zwei Kassenprüfer. Diese sollen in Buchführungs- und Geschäfts​aufzeichnungsfragen erfahren sein. Die Kassenprüfer können insgesamt dreimal wiedergewählt werden.

(2) Aufgabe der Kassenprüfer ist die Prüfung der Finanzbuchhaltung und Finanzver​waltung sowie der Kassen des Vereins und evtl. bestehender Untergliederungen. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung der Kassen und des Belegwesens in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt und verpflichtet. Die Kassenprüfer können auf wirtschaftlichem Gebiet beratend tätig sein. Die Festlegung der Zahl der Prüfungen liegt in pflichtgemäßem Ermessen der Kassenprüfer. Dies gilt auch für unangemeldete, sogen. Ad hoc - Prüfungen.

(3) Den Kassenprüfern ist vom Vorstand umfassend Einsicht in die zur Prüfung begehrten Vereinsunterlagen zu gewähren. Auskünfte sind ihnen zu erteilen. Die Vorlage von Unterlagen sowie Auskünfte können nicht verweigert werden.

(4) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht über das Ergebnis ihrer Prüfhandlungen und empfehlen dieser ggf. in ihrem Prüfbericht die Entlastung des Vorstandes. Der Prüfbericht der Kassenprüfer ist dem Vorstand spätestens drei Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung vorzulegen.

§ 11

Datenschutz, Persönlichkeitsrechte

(1) Der Kreis-Chorverband verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des Zwecks des Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönliche und sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, übermittelt und verändert.

(2) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der
· Speicherung,

· Bearbeitung,

· Verarbeitung,

· Übermittlung

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (bspw. Datenverkauf) ist nicht statthaft.

(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf

· Auskunft über seine gespeicherten Daten,

· Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit,

· Sperrung seiner Daten,

· Löschung seiner Daten.

(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu.
§ 12

Haftungsbeschränkung

(1) Für Schäden gleich welcher Art, die einem Mitglied bei der Benutzung von Vereinseinrichtungen, –gerätschaften oder –gegenständen oder infolge von Handlungen oder Anordnungen der Vereinsorgane (z.B. Vorstand) oder sonstiger im Auftrag des Vereins tätiger Personen entstehen, haftet der Verein nur, wenn ein Organmitglied (z.B. Vorstandsmitglied), ein Repräsentant oder eine sonstige Person, für die der Verein ge​setzlich einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 

(2) Im Falle einer Schädigung gemäß Absatz (1) haftet auch die handelnde oder sonstwie verantwortliche Person dem geschädigten Vereinsmitglied nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

(3) Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins, so darf der Verein Schadenersatzansprüche gegen das Mitglied nur geltend machen, wenn diesem Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verein bei einem Mitglied Regress nimmt, weil der Verein von einem außenstehenden Dritten in Anspruch genommen worden ist.  

(4) Verlangt ein außenstehender Dritter von einem Mitglied Schadensersatz, so hat das Mitglied einen Freistellungsanspruch gegen den Verein, falls es die Schädigung in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins herbeigeführt und hierbei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

(5) Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen.

§ 13

Auflösung 

(1) Die Änderung des Zweckes und die Auflösung des Vereins kann nur in einem Chorverbandstag mit der in dieser Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern der Chorverbandstag nichts anderes beschließt, sind die gem. § 26 BGB vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein  aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

(2) Bei Wegfall des gemeinnützigen Zwecks sowie bei Auflösung des Vereins oder seiner Aufhebung  fällt das Vermögen des Vereins an den ………………………………. der es für gemeinnützige Zwecke der  Pflege der Kultur, insbesondere des Chorgesanges im Landkreis ………………….. zu verwenden hat.

§ 14

Schlussbestimmungen

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am ……………….. beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft und ersetzt die Satzung vom ………………….
…………,den………………..
- Unterschriften -

Kommentar zur

Mustersatzung Kreischorverbände

kommentiert

von Malte Jörg Uffeln, Rechtsanwalt und Mediator (Gründau),

www.uffeln.eu, ra-uffeln@t-online.de
Vorbemerkung:

Ziel der Mustersatzung Kreis-Chorverbände ist es, Kreis-Chorverbände und Sängerkreisen eine Mustersatzung an die Hand zu geben im Hinblick auf 

-
die Erlangung der Rechtsfähigkeit (e. V.),

-
die Erlangung der Gemeinnützigkeit.

Die vorliegende Mustersatzung wurde für einen Kreischorverband im Deutschen Chorverband entwickelt. Sie ist von dem zuständigen Vereinsregister bzw. vom zuständigen Finanzamt auch als rechtlich zulässig anerkannt worden. Sie kann daher die Grundlage für eine  Satzungsneufassung  zur Erlangung der Rechtsfähigkeit ( e.V.) und der Gemeinnützigkeit sein. 

Im Folgenden werde ich an den Punkten, an denen ich es für notwendig halte noch weitere Kommentierungen für die Praxis  machen. 

Was fordert das Vereinsrecht des BGB von einer Satzung?

In § 57 BGB sind Mindestanforderungen an eine Vereinssatzung formuliert.

Die  Satzung muss 

-
den Zweck,

-
den Namen und

-
den Sitz des Vereins/Kreis-Chorverbandes 

enthalten und ergeben, dass der Verein/Kreis-Chorverband eingetragen werden soll. Der Name soll sich von den Namen der am selben Orte oder derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen Vereinen deutlich unterscheiden.
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Bezüglich  des Namens eines Kreis-Chorverbandes bzw. eines Sängerkreises dürfte es keine Probleme geben, zumal es hier meist keine zwei gleichlautenden Kreis-Chorverbände/Sängerkreise gibt.

Gibt es überlappende Sängerkreise von Sängerkreisen/Kreis-Chorverbänden des ehemaligen Deutschen Allgemeinen Sängerbundes und des ehemaligen Deutschen Sängerbundes, so ist hier zu prüfen, ob es Namenskollisionen gibt. 

Ist dies der Fall, so sollte ein anderer Name gewählt werden.

Nach § 58 BGB soll die Satzung Bestimmungen über folgende Punkte enthalten:

-
den Ein- und Austritt der Mitglieder,

-
darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind,

-
die Bildung des Vorstandes,

-
Bestimmungen über die Voraussetzungen unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist,

-
Bestimmungen über die Form der Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse. 

Mehr fordert das Vereinsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht. Alle weiteren Bestimmungen, die in Satzungen von Vereinen oder Kreis-Chorverbänden enthalten sind, sind Bestimmungen, die sich regelmäßig aus der Praxis heraus ergeben. 

Was fordert das Steuerrecht ?

In steuerrechtlicher Hinsicht besteht nicht ein so großer Gestaltungsspielraum wie in zivilrechtlicher Hinsicht. 

Hier sind zwingend die steuerrechtlich maßgeblichen Formulierungen zu den Grundsätzen der Gemeinnützigkeit, die in der Mustersatzung als Anhang zu § 61 Abs. 2 AO niedergelegt sind, zu übernehmen.

Ich verweise hier auf den Steuerwegweiser für gemeinnützige Vereine des Landes Hessen, download unter www.hmdf.hessen.de.
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Tipp für die Praxis:

Es gibt Sachbearbeiter der Finanzverwaltung, die verlangen die Übernahme der Bestimmungen der Mustersatzung „sklavisch“ in der Form, dass die Gliederungsreihenfolge einer Satzung so zu sein hat, wie die Finanzverwaltung dies in ihrer Mustersatzung vorgibt. 

Sollten Sie an einen solchen Sachbearbeiter geraten, so wäre hier die Mustersatzung entsprechend zu ändern. Maßgebend ist aber nach der hier vertretenen Auffassung, dass die Inhalte der Mustersatzung der Finanzverwaltung übernommen werden und zwar in ihrem vollen Wortlaut, ob dies in der Gliederungsreihenfolge so zu sein hat, wie die Finanzverwaltung dies vorschreibt, ist streitig. 

Dennoch, sollte ein Sachbearbeiter darauf bestehen – es gibt einige Sachbearbeiter die es verlangen – dann wäre das so zu übernehmen, wie es die Finanzverwaltung verlangt, denn der Verein kann sich nicht erlauben über einen längeren Zeitraum hier beispielsweise die Gemeinnützigkeit vor einem Finanzgericht auszufechten. 

Für Anregungen und Kritik bin ich stets dankbar. Bitte richten Sie Ihre Anfragen an:

Rechtsanwalt Malte Jörg Uffeln

Magister der Verwaltungswissenschaften

Mediator

Lehrbeauftragter 

Mentaltrainer 

Nordstraße 27

63584 Gründau

Telefon: 06051 18979

Telefax: 06051 18937

e-mail: ra-uffeln@t-online.de.

Kommentierung der einzelnen Bestimmungen:

§ 1

Name, Sitz und Geschäftsjahr

Hier ist den Mindestanforderungen an eine Vereinssatzung gem. § 57 BGB Rechnung getragen worden. 

Kommentar zur

Mustersatzung Kreischorverbände 

Seite 4
In der Satzung wird durchgängig die Bezeichnung Kreis-Chorverband verwandt. Diese kann auch ersetzt werden durch Sängerkreis.

Selbstverständlich kann in § 1 Abs. 4 noch zusätzlich  eine Geschlechterklausel wie folgt formuliert werden:

Männer und Frauen werden von dieser Satzung gleichermaßen angesprochen und unterliegen ihr mit Rechte und Pflichten. Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit des Satzungstextes wird in dieser Satzung durchgängig die maskuline Form verwendet.

§ 2

Gemeinnützigkeit

Die Klausel ist wie folgt aufgebaut:

In Abs. 1 wird der Zweck des Kreis-Chorverbandes definiert, nämlich die Förderung der Kultur und wie dieser Zweck erreicht wird durch welche Zweckverwirklichungsmaßnahmen. 

In Abs. 2 sind die gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen der Abgabenordnung, die zwingend in einer Vereinssatzung notwendig sind, wiedergegeben. Die Klausel ist hier ergänzt worden um eine Klausel betreffend der Leistung einer rechtlich zulässigen Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26 a EStG).

Hier gibt es auch unterschiedliche Formulierungen der Finanzverwaltung. Die hessische Finanzverwaltung beispielsweise hat eine Formulierung zur Ehrenamtspauschale von Baden Württemberg übernommen. Nähere Informationen dazu im Steuerwegweiser für gemeinnützige Vereine, Download unter www.hmdf.hessen.de.

Die Finanzverwaltung schaut hier sehr genau, wie der Satzungszweck erreicht wird. Regelmäßig verlangt sie, dass Sie drei bis vier Zweckverwirklichungsmaßnahmen konkret nennen. Diese Klausel, die hier wiedergegeben ist, ist „finanzamtsfest“.

Sie sollte daher so übernommen werden. In jedem Falle empfiehlt sich aber auch generell, wenn eine Satzung neu gestaltet werden soll, vor der Beschlussfassung die vorherige Abstimmung der Satzung mit
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-
dem zuständigen Registergericht,

-
dem zuständigen Finanzamt. 

Diese Klausel wie hier niedergelegt, wird hier ständig verwendet und ist von vielen Finanzämtern anerkannt. 

§ 3

Mitgliedschaft

§ 58 Nr. 1 BGB fordert Bestimmungen über den Eintritt und den Austritt der Mitglieder. Dies ist hier formuliert. Mitglieder können sowohl natürliche wie auch juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts werden. 

Regelmäßig sind Mitglieder eines Kreis-Chorverbandes die dem Kreis-Chorverband zugehörigen Mitgliedsvereine, egal ob eingetragene Vereine oder nicht eingetragene Vereine. Hier ist die Möglichkeit eröffnet auch natürliche Personen zu Mitgliedern der Kreis-Chorverbände werden zu lassen. Diese haben dann aber – wie später definiert – kein Stimmrecht. 

Der Hintergrund dieser Formulierung ist die Tatsache, dass es in vielen Kreis-Chorverbänden/Sängerkreisen Kreischöre, Jugendchöre , Auswahlchöre oder Projektchöre  gibt und es hier durchaus zu Problemen kommen kann im Hinblick auf die Versicherung der Mitglieder des Chores, die nicht Mitglied eines Mitgliedsvereins sind. 

In § 3 Abs. 2 sind die Rechte und Pflichten der Mitglieder definiert. In § 3 Abs. 3 sind Bestimmungen enthalten über den Austritt der Mitglieder. Weiter ist das Ausschlussverfahren geregelt. Es empfiehlt sich, diese Klausel so in ihrem vollen Wortlaut zu übernehmen. 

§ 4

Mitgliedsbeiträge

§ 58 Nr. 2 BGB fordert Bestimmungen darüber ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind. Hier wurde ein relativ umfassender Beitragstatbestand definiert. Hier geht es zunächst um die Frage, ob die Mitgliederversammlung sprich der Chor-Verbandstag Beiträge erheben darf, oder nicht? Eine andere Frage ist es, „wie die Beitragserhebung konkret umgesetzt wird“, also die Frage, ob dann wirklich Gebühren, Umlagen, Beiträge erhoben werden. 
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Das „OB“ der Beitragserhebung ist in der Satzung zwingend zu regeln. Das „WIE“ ist  dann eine politische Frage.

Regelmäßig ist die Situation aber die, dass die Mitgliedsbeiträge direkt an den Dachverband, den Landeschorverband, abgeführt werden und die Kreis-Chorverbände dann Zuschüsse über den Beitragsrückfluss bekommen. Die Klausel des § 4 ermöglicht es den Kreis-Chorverbänden aber auch eigene Beiträge zu erheben. 

§ 4 Abs. 1 definiert was Gebühren und Umlagen sind. Wichtig ist, dass nach der Rechtsprechung Umlagen grundsätzlich erhoben werden dürfen, in der Satzung sich aber ergeben muss bis zu welcher Höhe die Umlagen erhoben werden dürfen, hier wurde dies begrenzt auf den dreifachen Jahresmitgliedsbeitrag.

Im Hinblick auf die Bestimmung in § 4 Abs. 2 ist noch anzumerken, dass auch hier der Kreis-Chorverband frei ist in der Entscheidung, ob ein Strafgeld gezahlt wird oder nicht. Diese Bestimmung kann auch entfallen. 

§ 5

Organe

Hier wurden als Organe definiert

-
der Chorverbandstag, das ist die Mitgliederversammlung gem. § 32 BGB,

-
der Vorstand - der Vorstand vertritt den Kreis-Chorverband/Sängerkreis gem. § 26 BGB nach außen und innen im Rechtsverkehr –

-
der Musikausschuss. 

Selbstverständlich können hier weitere Organe vorgesehen werden. In manchen Kreis-Chorverbänden/Sängerkreisen gibt es noch sogenannte Beiräte. Die hier gewählte Verfassung  ist eine Verfassung, die sich so bewährt hat und auch den Strukturen der Landeschorverbände entspricht. 

§ 6

Chorverbandstag

Der Chorverbandstag ist die Mitgliederversammlung des Vereins. Gem. § 32 Abs. 1 BGB werden die Angelegenheiten des Vereins, des Kreis-Chorverbandes, soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem anderem Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet. 
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Es besteht also hier nach der gesetzlichen Grundlage eine sogenannte Allkompetenz der Mitgliederversammlung. Hier wurde die Gestaltung der Mustersatzung so gewählt, dass dem Chorverbandstag konkrete Aufgaben in § 6 Abs. 1 zugewiesen worden sind und die Allkompetenz bei der Aufgabenerledigung hat.

Das kann man aber auch anders formulieren.

Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei der Berufung(Einladung)  bezeichnet wird. In der Praxis sollte daher eine jede Einladung zur Sitzung des Kreis-Chorverbandes all die Punkte enthalten, die beschlossen werden sollen und müssen. Das Gesetz regelt weiter, dass bei der Beschlussfassung die Mehrheit der erschienenen Mitglieder entscheidet ,§ 32 Abs. 1 Satz 3 BGB. Dies bedeutet, dass für die Gültigkeit eines Beschlusses erforderlich ist, dass die Mehrheit der abgegebenen JA- und NEIN-Stimmen entscheidet. Stimmenthaltungen werden nicht gezählt.

§ 6 Abs. 2 enthält die Ladungsvorschriften zur Mitgliederversammlung während § 6 Abs. 3 Bestimmungen über die Versammlungsleitung enthält. In § 6 Abs. 4 sind Bestimmungen enthalten über Wahlen und Abstimmungen. Hier wurde die Möglichkeit einer Blockwahl des Vorstandes oder mehrerer gleichartig zu besetzender Ämter vorgesehen.

Insbesondere diese Klausel ist mit den Registergerichten abzustimmen. Eine Blockwahl ist nicht gänzlich unzulässig. Die Möglichkeit einer Blockwahl muss aber in der Satzung vorgesehen werden. Hier wurde die Blockwahl-Klausel so formuliert, dass bevor die Blockwahl vorgenommen wird, zunächst über die Zulässigkeit der Blockwahl abgestimmt werden muss und dann es bei der nachfolgenden Blockwahl keine NEIN-Stimmen und keine Enthaltungen geben darf. 

In § 6 Abs. 5 ist der Stimmschlüssel bezüglich der Stimmen, die die Vereine zum Kreis-Chorverbandstag entsenden, niedergelegt. Hier sind selbstverständlich auch die Bestimmungen des Landeschorverbandes zu beachten. Dennoch ist der Kreis-Chorverband hier frei in seiner Entscheidung, wie er den Stimmschlüssel wählt. § 6 Abs. 6 enthält Bestimmungen über den Inhalt des Versammlungsprotokolls.
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§ 7

Der Vorstand

In der Gestaltung der Struktur des Vorstandes ist ein Verein grundsätzlich frei. Regelmäßig wird man auch hier in Analogie zur Satzung des Landeschorverbandes die Zusammensetzung des Vorstandes definieren. 

Der Kreis-Chorverband ist auch frei in seiner Entscheidung, wer ihn gem. § 26 BGB im Rechtsverkehr vertreten soll. 

Wichtig zu wissen ist, dass es hier keinen zweigliedrigen Vorstand gibt dahingehend, dass es ein Vorstand gäbe gem. § 26 BGB, also der Vorstandsmitglieder die den Verein nach außen hin vertreten und dann einen sogenannten erweiterten Vorstand. 

Vorstand im Sinne der vereinsrechtlichen Bestimmung und auch der Satzung sind die Mitglieder, die hier in § 7 Abs. 1 genannt sind, während Vertretungsvorstand nur ein Teil der Mitglieder des Vorstandes sein kann. Es ist rechtlich auch möglich, dass alle Mitglieder des Vorstandes gem. § 7 Abs. 1 gesetzliche Vertreter gem. § 26 BGB werden. Hier ist der Kreis-Chorverband auch in der Gestaltung der Satzung frei. 

In § 7 Abs. 3 kann noch ergänzt werden, dass der Vorstand stets zur Erledigung einer Aufgabe zuständig ist, soweit in der Satzung nichts Anderes geregelt ist.  Dann hätte der Vorstand die  Allkompetenz bei der Aufgabenerledigung.

§ 8

Musikausschuss

Die Bildung eines Musikausschusses erscheint im Hinblick auf die Förderung des chorischen Schaffens sinnvoll. Auch hier ist der Kreis-Chorverband in seiner Entscheidung frei, wie er den Musikausschuss zusammensetzt. 

Wichtig ist in jedem Falle, dass der Musikausschuss den Kreis-Chorverband nicht nach außen im Rechtsverkehr gem. § 26 BGB vertreten kann. Die Mitglieder des Musikausschusses sind daher lediglich „besondere Vertreter“ des Kreis-Chorverbandes. 
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§ 9

Chorgruppen

Die Binnenstruktur der Kreis-Chorverbände ist regelmäßig so, dass es in dem Kreis-Chorverband noch einzelne Chorgruppen gibt und es hier auch Sprecher der einzelnen Chorruppen gibt, die die Chorgruppen dann im Vorstand vertreten. So ist dies auch hier formuliert in Analogie und im Hinblick auf § 7 Abs.1.

Die Chorgruppen sind aber rechtlich unselbstständige Untergliederungen des Kreis-Chorverbandes und nicht berechtigt den Kreis-Chorverband nach außen zu vertreten. Sie haben also lediglich für den Bereich ihres Gebietes ein Mandat, das nicht ein Mandat des gesamten Kreis-Chorverbandes ist. 

§ 10

Kassenprüfung

Es hat sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen hier eine eigene qualifizierte Kassenprüfer-Klausel in eine Satzung aufzunehmen. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass vielfach nicht klar ist welche Rechte und Pflichten die Kassenprüfer haben. Nähere Informationen hierzu, siehe auch Kassenprüfung und Revision in gemeinnützigen Vereinen, download unter www.uffeln.eu unter Publikationen.

Das Bürgerliche Gesetzbuch selbst enthält keine Bestimmungen hinsichtlich der Art und Weise sowie des Umfanges der Kassenprüfung. Deswegen wurde hier in Anlehnung an die in der juristischen Literatur vertretenen Meinung eine Kassenprüfer-Klausel formuliert. 

§ 11

Datenschutz, Persönlichkeitsrecht

Diese Klausel ist nicht unbedingt notwendig. Es empfiehlt sich aber eine Datenschutzklausel in die Satzung aufzunehmen, zumal hier Kreis-Chorverbände, insbesondere dann wenn sie im e-mail-Rechtsverkehr laden und sich austauschen auch Daten speichern, bearbeiten und übermitteln. 
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Auch hier gibt es eine umfassendere Datenschutzklausel. Diese kann auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt werden. Kontakt: Rechtsanwalt Malte Jörg Uffeln, www.uffeln.eu., ra-uffeln@t-online.de.

§ 12

Haftungsbeschränkung

Gem. § 31 a BGB haften die Vorstandsmitglieder im Innenverhältnis dem Verein nur bei grober Fahrlässigkeit und vorsätzlichem Verhalten (tun oder unterlassen).

Die Haftungsbeschränkungsklausel sieht hier ein Ausschluss der Haftung für leichte Fahrlässigkeiten vor (§ 12 Abs. 5). Im Übrigen wird hier der neue § 31 a in Satzungsform angemessen übernommen. 

§ 13

Auflösung

Wird der Verein, der Kreis-Chorverband, aufgelöst, findet regelmäßig eine Liquidation statt. Die entsprechend notwendigen Bestimmungen in steuerrechtlich sowie in zivilrechtlicher Sicht sind hier aufgenommen. Diese sind zwingend so notwendig. 

§ 14

Schlussbestimmungen

Grundsätzlich tritt die Satzung im Innenverhältnis in Kraft mit dem Tage der Beschlussfassung, während sie im Außenverhältnis in Kraft tritt mit dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister. 

(Uffeln)

Rechtsanwalt und Mediator (DAA)

DOK MUSTERSATZUNG Kreischorverbände mit Kommentar
Verfasser dieser MUSTERSATZUNG und des KOMMENTARS
Rechtsanwalt und Mediator(DAA)
Malte Jörg Uffeln

(Gründau)

www.uffeln.eu
ra-uffeln@t-online.de
Tel. 06051/18979 oder 0170/4241950

( In diesem Satzungsentwurf wird ausschließlich zum Zwecke besserer Lesbarkeit die maskuline Schreibweise verwendet. Frauen sind von diesem Entwurf gleichermaßen angesprochen !





